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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN. 
 

BESCHIESZEN FEINDLICHER FLUGZEUGE. 
 

     Luftfahrzeuge sind nur zu beschießen, wenn sie sicher als feindliche erkannt 
werden und wenn das Abwehrfeuer die eigenen Truppen nicht gefährdet. 
     Das Beschießen erfolgt auf Kommando von Offizieren, u. zw.: 
     a)  an der Front durch hiezu im vorhinein bestimmte Batterien, Infanterie- 
oder Maschinengewehrabteilungen ; 
     b)  im Trainbereich durch gleichfalls vorherbestimmte Trainwachen, 
Bedeckungen, Stabstruppen usw. 
     Im Etappenbereich dürfen bei Eisenbahnbrückensicherungen und sonstigen 
Wach- und Sicherungsabteilungen auch Unteroffiziere das, Feuer eröffnen 
lassen, wenn die feindlichen Flieger Bomben abwerfen. 
      Infanterie hat Luftziele nur auf Entfernungen unterhalb 2600 Schritten zu 
beschießen ; hiebei sind gleichzeitig die Aufsätze 1200 und 1800 zu 
verwenden. Bei Flughöhen über 1000 m ist die Treffwahrscheinlichkeit 
verschwindend gering. Die Distanzen (Entfernung in der Wagrechten 
gemessen") besonders aber die Flughöhen werden gewöhnlich unterschätzt. Die 
Fluggeschwindigkeit von etwa 30 m in der Sekunde erfordert sehr starkes 
Vorhalten 1. Zur Erhöhung der geringen Treffwahrscheinlichkeit soll die 
Infanterie mit hoher Schnelligkeit und mit mindestens zugstarken Abteilungen 
schießen. 
      Für Maschinengewehrabteilungen gelten sinngemäß die gleichen 
Bestimmungen; der Abstand zwischen den durch die beiden Aufsatzstellungen 
bedingten Schußweiten ist durch Streuen zu überbrücken. 
      Für das Beschießen von Luftfahrzeugen durch die Artillerie gilt die 
„Schießanleitung für die Luftfahrzeugabwehrkanonen"(Lfa.). 
 

ANHALTSPUNKTE FÜR DAS ERKENNEN DER 
„NATIONALITÄT" EINES FLUGZEUGES. 

 
      Die erste Voraussetzung zu erfolgreicher Abwehr feindlicher Flugzeuge ist 
das rasche Erkennen der Flugzeuge auf ihre Heereszugehörigkeit 
(„Nationalität"). 
     Das sicherste Mittel, die Nationalität festzustellen, bietet das Abzeichen des 
Apparates (Eisernes Kreuz oder Kokarde). Da dieses aber meist sehr spät, oft 
gar nicht erkannt werden kann, muß auch die Bauart (der von unten gesehene 
Schattenriß) des Flugzeuges zur Beurteilung herangezogen werden. 
 
 
1 Beiläufiger Anhaltspunkt:   Sechs Flugzeuglängen.   (Vergleiche Beilage 1.) 



     Hiebei ist besonders folgendes zu beachten : 
     1. Vergleich des Flugzeuges mit dem Schattenriß der Tabellen. 
     2. Eindecker oder Doppeldecker? Feindliche Eindecker sind meistens 
Kampfflugzeuge und treten über eigenem Boden seltener auf. Sie werden 
meistens in Begleitung von feindlichen Aufklärungsflugzeugen 
(Doppeldeckern) zu sehen sein. 
     3. Geschlossener Rumpf oder Gitterrumpf? Ein Flugzeug mit Gitterrumpf ist 
immer ein feindliches Flugzeug. Bei den Flugzeugen mit geschlossenem 
Rumpfe bestehen zwischen eigenen und feindlichen merkbare Unterschiede in 
der Gesamtform, Anordnung der Tragflächen zu einander, ferner in der Größe 
derselben und in der Form der Höhensteuer. 
     4.  Ein- oder zwei Rümpfe- oder Schwanzkörper? Zwei Gitterschwanzträger 
sind immer Kennzeichen eines feindlichen Flugzeuges. 
     5.  Schraube vorn (Zugschraube) oder hinten (Druckschraube)? 
Schraubenlage bildet kein sicheres Unterscheidungsmerkmal. 
     6.  Stand- oder Umlaufmotor ? 1 
Für ein geübtes Ohr am Klange zu unterscheiden. Unter den österreichisch-
ungarischen und deutschen Flugzeugen haben gegenwärtig nur die Fokker 
Umlaufmotoren. 
     7.  Man benutze jedes sichtbar werdende Flugzeug, um sich im Bestimmen 
zu üben. Nur durch viel Übung lernt man ein Flugzeug nach Nationalität und 
Type rasch und sicher erkennen. 
     8. Bestimmen  der Bewegungssrichtung. (Beilagen 3 und 4.) 
 

NOTLANDUNG UND BERGUNG UNSERER UND 
FEINDLICHER FLUGZEUGE. 

 
     Landet ein Flugzeug im Bereiche einer Truppe, so nimmt diese sofort 
Verbindung mit ihm auf. 
     Eigene Flieger (Beobachter) besitzen von den Armeekommandos 
(Armeegruppen und selbständigen Korpskommandos) ausgestellte, mit 
Photographie versehene Legitimationen.2 Ihnen ist jede Unterstützung zu 
gewähren, der Abflug aber erst dann zu gestatten, wenn die Zugehörigkeit zu 
unserer oder einer verbündeten Wehrmacht durch einen Offizier 
(Militärbeamten) sichergestellt wurde. 
     Bei Notlandungen oder Abstürzen feindlicher Flieger ist von größter 
Wichtigkeit, dieFlugzeuge soweit als möglich unbeschädigt zu bergen und 
Instrumente, Waffen, Munition, Schriftstücke und dergleichen vollzählig 
einzubringen.  
 
1 Umlaufmotoren verursachen ein viel geringeres Geräusch als die Standmotoren. Erstere haben einen 

weichen, letztere einen sehr harten Klang. 
2 Beilage 2 



Jeder Angehörige der Armee, Mann und Offizier, hat in gleicher Weise die 
Pflicht, unbedingt zu verhindern, daß die feindliche Bemannung irgendwelche 
Gegenstände vernichte oder den Apparat in Brand setze. Der Raum um das 
Beuteflugzeug ist ungesäumt scharf abzusperren, die nächste Fliegerformation 
oder der dem nächsten Armeekommando zugeteilte Stabsoffizier der 
Luftfahrtruppen sofort zu benachrichtigen. 
 

II. DIE WICHTIGSTEN MERKMALE DER BEI 

DEN KRIEGFÜHRENDEN VERWENDETEN 

FLUGZEUGE. 

 
1. ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE  HEERESFLUGZEUGE 

1.  
tragen auf der Oberseite der oberen und auf der Unterseite der 
unteren Tragdecks und auf beiden Seiten des Seitensteuers sowie 
auf beiden Seiten des Rumpfes ein schwarzes Kreuz. Viele 
Flugzeuge tragen das schwarze Kreuz beiderseits des Rumpfes 
nicht. 
 

KAMPFFLUGZEUGE 
 

tragen außer vorgenannten Abzeichen zur gegenseitigen Kenntlichmachung in 
der Luft vielfach Phantasiefiguren, (z. B. Totenkopf, Herz, As) auf beiden 
Seiten des Rumpfes. 
 

INFANTERIEFLUGZEUGE 
 
tragen auf der Unterseite des Rumpfes in der Höhe der Tragflächen ein   
schwarzes  Kreuz  auf  weißem Grunde. (Siehe Abbildungen 
Seite 12 und 13.) 
 
ÖSTERREICHISCH - UNGARISCHE  MARINEFLUGZEUGE. 
 
Obere Tragflächenenden und Höhensteuer sind rot-weiß-rot, die Seitensteuer 
wie die Kriegsflagge gestrichen. Außerdem ist das schwarze Kreuz auf weißem 
Grunde aufgemalt: auf der oberen Tragfläche^ oben, auf der unteren Tragfläche 
(unten, dann an der Stirnfläche und an beiden Seiten des Rumpfes. 



2. DEUTSCHE HEERESFLUGZEUGE 
 
tragen" auf der, Oberseite der oberen und auf der Unterseite der 
unteren Tragdecks und auf beiden Seiten der am Schwanz 
befindlichen senkrechten Fläche (Seitensteuer) sowie auf beiden 
Seiten des Rumpfes ein schwarzes Kreuz auf weißem Grunde. 
 

DEUTSCHE MARINEFLUGZEUGE 
 
sind wie die deutschen Heeresflugzeuge gekennzeichnet und 
führen außerdem an der Hinterkante der  unteren   Tragfläche   
lange   rote  Wimpel 
 

 
TÜRKISCHE FLUGZEUGE 

 
tragen auf der Oberseite der oberen und der Unterseite der unteren 
Tragdecks und auf beiden Seiten des Seitensteuers je ein 
schwarzes Quadrat auf weißem Grunde. 
 

BULGARISCHE FLUGZEUGE 
 
sind deutschen oder österreichisch-ungarischen Ursprungs und 
tragen entweder deutsche oder österreichisch-ungarische 
Abzeichen (schwarzes Kreuz auf weißem Grunde) oder ein 
schwarzes X auf weißem Grunde. 
 

3. ITALIENISCHE FLUGZEUGE 
 
sind zumeist englische oder französische 
Bauarten und tragen auf dem in 'drei gleiche 
Teile geteilten unteren Tragdeck die Farben 
grün-weiß-rot und auf beiden Seiten des 
Seitensteuers die Landesfarben    

(grün - wreiß - rot)  in   Streifen. 
 
 



4. RUSSISCHE FLUGZEUGE 
 
sind zumeist französische oder englische Bauarten 
und tragen auf den Tragdecks weiß-blau-rote 
Kokarden und zu beiden Seiten des Seitensteuers die 
Landesfarben   (weiß - blau - rot)    in   Streifen. 
 

ANMERKUNG. Nach übereinstimmenden Meldungen wurden in letzter Zeit russische Flugzeuge'gesichtet, 

welche an den Tragflächen durch weiße Ringe gekennzeichnet waren.  Das Abzeichen  des Seitensteuers  war 

jedoch wie nebenstehend. 

 

5. FRANZÖSISCHE FLUGZEUGE 
 

tragen auf den Tragdecks blau-weiß-rote Kokarden 
und auf beiden Seiten  des Seitensteuers die 
Landesfarben (blauweiß-rot) in Streifen. 
 
 

6. ENGLISCHE FLUGZEUGE 
 

tragen auf den Tragdecks rot-weiß-blaue Kokarden 
(Marineflugzeuge einen dunkelroten Ring) und auf 
beiden Seiten des Seitensteuers die Landesfarben 
rot-weißblau (Marineflugzeugrot-weiß) in Streifen. 
 

 
RUMÄNISCHE FLUGZEUGE 

 
sind englische oder französische Bauarten und 
tragen auf den Tragdecks blau-gelbrote Kokarden 
und zu beiden Seiten des Seitensteuers die 
Landesfarben (blau-gelbrot) in Streifen. 
 

SERBISCHE FLUGZEUGE 
 

sind ausnahmslos französischen oder englischen Ursprungs und 
tragen außer französischen oder englischen   noch   nebenstehende   
Hoheitsabzeichen. 



7. BELGISCHE FLUGZEUGE 
 

tragen auf den Tragdecks schwarz-gelbrote 
Kokarden und auf beiden Seiten des Seitensteuers 
die Landesfarben (schwarzgelb-rot) in Streifen. 
 
 

 
8. FLUGZEUGE DER VEREINIGTEN STAATEN 

 
führen auf ihren Flugzeugen nebenstehende Hoheitsabzeichen. 
Die Flugzeuge sind amerikanischen Ursprungs. 
 
 
 

III. BESTIMMUNG DER FLUGRICHTUNG. 

 
Beiliegende Tabellen erleichtern sehr die Richtungsbestimmung von 
Flugzeugen. (Beilagen 3 und 4.) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 


